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Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
 

Unsere Dienstleistungen

Aufnahme in den Krankenhausplan eines Landes beantragen

Ihr Krankenhaus erhält eine Zulassung, wenn es in den Krankenhausplan des jeweiligen 
Bundeslandes aufgenommen wird. Die Aufnahme können Sie bei der zuständigen 
Behörde beantragen.  

Lebenslage(n):
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